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Am Sächsischen Oberverwaltungsgericht besteht die Möglichkeit, das Verfahren zur 
Durchführung eines Güteversuchs an den Güterichter zu verweisen, der als ausge-
bildeter Mediator nach der Methode der Mediation (vgl. §  1 Abs. 1 MediationsG) 
arbeitet. Wenn Sie Interesse an einem solchen Güteversuch nach der Methode der 
Mediation haben, wenden Sie sich bitte an die Güterichtergeschäftsstelle des OVG 

 Weitere Informationen zum Güteversuch nach der Methode 
der Mediation finden Sie unter www.justiz.sachsen.de/ovg.  
 
 
Auf richterliche Anordnung 
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